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OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 20.01.2014 - 20 B 331/13 

Fundstelle 
openJur 2014, 2178 

• Rkr:  

  

• AmtlSlg:  

  

• PM:  

Aus dem Neutralitätsgebot des Staates dürfte sich kein zwingendes Erfordernis 
ergeben, zur Vermeidung von Interessenkonflikten die Aufgaben der auch für 
den Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zuständigen unteren 
Umweltschutzbehörde und des öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers bei 
unterschiedlichen Rechtsträgern anzusiedeln. 

Bei Alttextilien, die in einen öffentlich aufgestellten Sammelcontainer 
eingeworfen werden, handelt es sich nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1, Abs. 2 Alt. 3 
KrWG um Abfall. 

Die Untersagung einer gewerblichen Alttextiliensammlung auf der Grundlage 
von § 62 KrWG ist bei fehlender oder in wesentlichen Punkten unvollständiger 
Anzeige gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KrWG nicht offensichtlich rechtswidrig. 

Im Rahmen einer von den Erfolgsaussichten der Klage gegen eine sofort 
vollziehbare Sammlungsuntersagung losgelösten Interessenabwägung führt der 
Umstand, dass aufgrund fehlender oder in wesentlichen Punkten 
unvollständiger Sammlungsanzeige das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Halbs. 1 KrWG nicht geprüft werden kann, zu einem 
Überwiegen des öffentlichen Vollzugsinteresses. 

Eine Zwangsgeldandrohung zur Durchsetzung einer Sammlungsuntersagung, 
die im Ergebnis zu einen Zwangsgeld von 2.500,00 € pro Tag für einem 
Sammelcontainer führen kann, ist unverhältnismäßig. 

Tenor 

Der angegriffene Beschluss wird teilweise geändert. 

Die aufschiebende Klage der Antragstellerin (VG Düsseldorf 17 K 1535/13) gegen die 
Zwangsgeldandrohung unter III. des Bescheids der Antragsgegnerin vom 4. Februar 
2013 wird angeordnet. 

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. 
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Die Kosten des Verfahrens beider Instanzen tragen die Antragstellerin zu drei Viertel 
und die Antragsgegnerin zu einem Viertel. 

Der Streitwert wird unter Änderung der erstinstanzlichen Festsetzung für beide 
Instanzen auf 26.000,00 € festgesetzt. 

Gründe 

Die Beschwerde, mit der die Antragstellerin ihr erstinstanzliches Begehren, 

die aufschiebende Wirkung ihrer Klage (VG Düsseldorf 17 K 1535/13) gegen die 
Ordnungsverfügung der Antragsgegnerin vom 4. Februar 2013 hinsichtlich der Ziffer 
I. wiederherzustellen und hinsichtlich der Ziffer III. anzuordnen, 

weiterverfolgt, hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. 

Das Verwaltungsgericht hat den vorläufigen Rechtsschutzantrag der Antragstellerin 
mit der Begründung abgelehnt, dass die im Rahmen von § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO 
anzustellende Interessenabwägung zulasten der Antragstellerin ausfalle, weil die 
angefochtene Ordnungsverfügung offensichtlich rechtmäßig sei. 
Ermächtigungsgrundlage für die Untersagungsverfügung unter I. der 
Ordnungsverfügung sei § 62 KrWG, weil die Antragstellerin ihre Sammlung nicht 
gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KrWG angezeigt habe. Bei den gesammelten Altkleidern und 
-schuhen handele es sich um Abfall, weil die Vorbesitzer die Sachherrschaft ohne 
weitere Zweckbestimmung aufgegeben hätten. Die Zwangsgeldandrohung unter III. 
der Ordnungsverfügung sei noch verhältnismäßig. Dem setzt die Antragstellerin mit 
ihrem fristgemäßen Beschwerdevorbringen, auf dessen Prüfung das 
Oberverwaltungsgericht nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, nur 
hinsichtlich der Zwangsgeldandrohung Durchgreifendes entgegen. 

Soweit die Antragstellerin sinngemäß die Ordnungsverfügung wegen 
Unzuständigkeit der Antragsgegnerin für formell rechtswidrig hält, dringt sie damit 
nicht durch. 

Das Verwaltungsgericht ist sinngemäß davon ausgegangen, dass die Zuständigkeit 
der Antragsgegnerin möglicherweise in Frage stellende rechtsstaatliche Bedenken, 
die sich aus dem Zusammenfallen von Aufgaben (Vollzug des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes einerseits, öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger 
andererseits) bei ein und derselben Stelle der öffentlichen Verwaltung ergeben 
(können), durch eine verwaltungsinterne organisatorische und personelle Trennung 
der Aufgabenbereiche Rechnung getragen werden kann. Dies steht in Einklang mit 
der Rechtsprechung des hier beschließenden Gerichts. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 15. August 2013 - 20 A 2798/11 -, juris, m. w. N., und 
Beschluss vom 19. Juli 2013 - 20 B 530/13 -, juris. 

Soweit die Antragstellerin sinngemäß die von der Antragsgegnerin vorgenommene 
Trennung der Zuständigkeiten nicht für ausreichend hält, weil - was zutreffend ist - 
auf einer "höheren" (Vorgesetzten-)Ebene die Zuständigkeiten (wieder) 
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zusammenfallen, dringt sie damit nicht durch. Das Zusammenfallen der 
Zuständigkeiten auf einer "höheren" (jedenfalls auf der obersten) Ebene ist bei einer 
Wahrnehmung verschiedener Aufgabenbereiche durch einen Rechtsträger 
unvermeidbar. Durchgreifende rechtsstaatliche Bedenken dürften sich daraus aber 
nicht ergeben, zumal die jeweiligen Amtsträger sowohl beim Vollzug des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes als auch bei der Wahrnehmung der Aufgaben des 
öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers Beschränkungen und Bindungen 
unterliegen, insbesondere "von Amts wegen" Neutralität zu wahren haben, und 
diesbezüglich schon auf Verwaltungsebene Kontrollmöglichkeiten bestehen. Im 
Übrigen ist bereits im Gesetzgebungsverfahren zum Kreislaufwirtschaftsgesetz die 
(rechtsstaatliche) Problematik einer zusammenfallenden Behördenzuständigkeit 
gesehen worden, ohne dass dies zum Anlass genommen worden ist, eine Trennung 
dahingehend zu fordern, dass die Aufgaben bei unterschiedlichen Rechtsträgern 
angesiedelt werden müssen - was sich bei den Stadtstaaten kaum hätte praktizieren 
lassen. 

Vgl. BT-Drucks. 17/6052, S. 88, und 17/6645, S. 4. 

Vorliegend erscheint das Bestehen eines - die Zuständigkeit der Antragsgegnerin 
möglicherweise in Frage stellenden - Interessenkonflikts auch deshalb fernliegend, 
weil die Ordnungsverfügung ohne Beteiligung des öffentlichrechtlichen 
Entsorgungsträgers ausgesprochen wurde und die Antragsgegnerin in ihrer Funktion 
als öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger nach dem eigenen Vortrag der 
Antragstellerin gar keine getrennte Alttextiliensammlung oder -erfassung vornimmt. 
Schließlich bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin ihre 
eigenen internen Organisationsregelungen (systematisch) missachtet. Dass es bei 
einer vorangegangenen, inzwischen aufgehobenen Ordnungsverfügung der 
Antragsgegnerin gegenüber der Antragstellerin zu einer Abweichung von diesen 
Organisationsregelungen gekommen ist, hat zum einen die Antragsgegnerin im 
Beschwerdeverfahren plausibel erklärt und stellt zum anderen nicht in Frage, dass bei 
Erlass der streitgegenständlichen Ordnungsverfügung die Organisationsregelungen 
beachtet wurden. 

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist das Verwaltungsgericht weiterhin - in 
Übereinstimmung mit der soweit ersichtlich einhelligen aktuelleren Rechtsprechung 
und Literatur - zutreffend von der Abfalleigenschaft der von der Antragstellerin 
gesammelten Alttextilien und -schuhe ausgegangen. 

Die Abfalleigenschaft der genannten Gegenstände ergibt sich aufgrund einer 
Entledigung durch den Besitzer (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 KrWG) in Gestalt der Aufgabe 
der tatsächlichen Sachherrschaft (durch Einwurf in einen Sammelcontainer) unter 
Wegfall jeder weiteren Zweckbestimmung (§ 3 Abs. 2 Alt. 3 KrWG). Soweit in älteren 
Gerichtsentscheidungen 

- OVG NRW, Urteil vom 8. Dezember 1982 - 20 A 570/82 -, NVwZ 1983, 561; 
BayObLG, Beschluss vom 23. August 1983 - 3 Ob OWi 124/83 -, NVwZ 1984, 198 - 
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die Abfalleigenschaft von Gegenständen verneint wurde, die nicht der allgemeinen 
Müllabfuhr, sondern einer (getrennten) Sammlung zugeführt wurden, ist diese 
Rechtsprechung überholt. Sie beruhte zum einen auf der anderslautenden 
Abfalldefinition des seinerzeit geltenden § 1 Abs. 1 Satz 1 AbfG 1972, der in seiner 
ersten Alternative allein auf den Entledigungswillen des Besitzers abstellte, d. h. 
keinen § 3 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1, Abs. 2 Alt. 3 KrWG vergleichbaren 
Entstehungstatbestand enthielt, und zum anderen auf einem nicht maßgeblich von 
der Zweckbestimmung der jeweiligen Sache geprägten Verständnis des 
Entledigungswillens. Soweit dementsprechend in den zuvor zitierten Entscheidungen 
ein Entledigungswille mit der Begründung verneint wurde, es solle der 
Sammlungszweck gefördert und dem sammelnden Unternehmen ein Vorteil 
eingeräumt werden, ergibt sich daraus keine (konkrete) Zweckbestimmung 
hinsichtlich der abgegebenen Gegenstände im Sinne von § 3 Abs. 2 Alt. 3 KrWG, 
welche gegebenenfalls die Abfalleigenschaft nach heutigem Recht ausschlösse. Denn 
die beiden zuvor genannten Gesichtspunkte (Förderung des Sammlungszwecks, 
Einräumung eines Vorteils) geben nichts Konkretes dafür her, was mit dem jeweils 
abgegebenen Gegenstand geschehen soll. 

Der Rückschluss der Antragstellerin aus der Höhe der Wiederverwendungsquote auf 
eine (konkludente) Zweckbestimmung des Besitzers im Sinne von § 3 Abs. 2 Alt. 3 
KrWG verfängt ebenfalls nicht. Dies gilt schon deshalb, weil weder vorgetragen 
worden noch sonst ersichtlich ist, dass der einzelne Besitzer Kenntnis von der 
Wiederverwendungsquote hat und hinsichtlich der Weg-/Abgabe von nicht mehr für 
eigene Zwecke benötigten Alttextilien oder -schuhen auf der Grundlage dieser 
Kenntnis zwischen potenziell in Betracht kommenden (Annahme-)Stellen entscheidet. 
Der Annahme einer solchen Kenntnis steht im Übrigen entgegen, dass die 
Antragstellerin mehrere verschiedene Wiederverwendungsquoten - einerseits die 
Quote im Bundesdurchschnitt und andererseits die (angebliche) Quote ihres 
Unternehmens - benennt und es äußerst unwahrscheinlich erscheint, dass die Besitzer 
von Alttextilien sich gerade mit der (unterstellten) Wiederverwendungsquote der 
Antragstellerin auseinandergesetzt haben oder ihnen diese bekannt ist. Weiterhin 
bezieht sich die von der Antragstellerin angeführte Wiederverwendungsquote - 
soweit ersichtlich - lediglich auf Bekleidung, nicht jedoch auch auf sonstige (Alt-
)Textilien und (Alt-)Schuhe, so dass insoweit ein Rückschluss von der 
Wiederverwendungsquote auf eine Zweckbestimmung ohnehin nicht in Betracht 
kommt. 

Unabhängig von der Wiederverwendungsquote und unabhängig davon, ob mit einer- 
hier nicht in Rede stehenden - Übergabe von Alttextilien an einen "Second-Hand-
Laden" oder an eine Kleiderkammer eine Zweckbestimmung verbunden ist, lässt sich 
eine solche jedenfalls beim Einwurf von Alttextilien in einen öffentlich zugänglichen 
Sammelcontainer nicht feststellen. Es kann dahinstehen, ob tatsächlich ein Großteil 
der Abgebenden Alttextilien und -schuhe aus der Motivationslage heraus und mit der 
Hoffnung in einen Sammelcontainer werfen, Kleidung und Schuhe sollten 
wiederverwendet, also weitergetragen werden. Jedenfalls ist für eine darüber 
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hinausgehende Zweckbestimmung im Sinne einer realistischen und verbindlichen 
Festlegung einer entsprechenden Funktion der einzelnen Sache nichts ersichtlich. 
Dies gilt auch unter Berücksichtigung der von der Antragstellerin vorgelegten forsa-
Umfrage. Dieser kann zwar entnommen werden, dass hinsichtlich der Abgabe von 
Altkleidern der ganz überwiegende Teil der Abgebenden aus einer bestimmten, auf 
die Wiederverwendung (als Kleidung) gerichteten Motivationslage heraus handelt. 
Dies reicht jedoch nicht aus, in der Abgabe einer für eigene Zwecke nicht mehr 
gewollten und für Dritte möglicherweise noch weiter nutzbaren Sache zugleich und 
darüber hinaus eine durch ein gewisses Maß an Verbindlichkeit und Verlässlichkeit 
gekennzeichnete Zweckbestimmung zu sehen. Gerade aus Seite 6 der Umfrage ist 
vielmehr zu schließen, dass, wenn überhaupt, mit der Abgabe in einer Kleiderkammer 
eine Zweckbestimmung verbunden ist, nicht jedoch mit dem Einwerfen in einen in 
der Öffentlichkeit aufgestellten und frei zugänglichen Sammelcontainer. Der von der 
Antragstellerin in Bezug genommene Fernsehbericht des WDR vom 13. September 
2013 gibt für die Annahme einer Zweckbestimmung auch nicht ansatzweise etwas 
her; bestenfalls können dem Bericht Anhaltspunkte für eine auf einen "guten Zweck" 
zielende Motivationslage der Abgebenden entnommen werden. 

Weiterhin steht der Annahme einer Zweckbestimmung entgegen, dass in aller Regel 
ein Interesse oder ein Wille des Abgebenden, die Einhaltung der (unterstellten) 
Zweckbestimmung zu verfolgen oder zu kontrollieren, nicht existieren dürfte und ihm 
unabhängig davon ohnehin entsprechende Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen 
dürften, weil er mit dem Einwurf der Alttextilien und -schuhe in den Sammelcontainer 
im Regelfall jede weitere Einflussmöglichkeit aufgibt. Angesichts dessen fehlt es 
bereits an einer tauglichen Grundlage für die Annahme, ein Alttextilien und -schuhe 
Abgebender wolle über das Bestehen einer bestimmten Motivationslage hinaus eine 
(verbindliche) Zweckbestimmung treffen. Im Übrigen machte die Annahme einer 
beim Einwurf von Alttextilien und -schuhen in einen Sammelcontainer abgegebenen 
Zweckbestimmung nur Sinn, wenn es einen Adressaten gäbe, der sich entsprechend 
der Bestimmung verhalten könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall, weil die (unterstellte) 
Zweckbestimmung bei der Abgabe (Einwurf in den Sammelcontainer) nicht erfasst 
oder aufgenommen wird und es im Nachhinein nicht möglich ist, allein aus der Art 
und/oder dem Erhaltungszustand eines einzelnen (Textil-)Stücks auf eine 
(unterstellte) Zweckbestimmung des Abgebenden beim Einwurf in den 
Sammelcontainer zurückzuschließen. Da es - auch nach der von der Antragstellerin 
vorgelegten forsa-Umfrage - unterschiedliche Gründe oder Motive gibt, aus denen 
heraus Alttextilien zur "Kleidersammlung" gegeben werden, gibt es mit Sicherheit 
auch Fälle, in denen ein zur Wiederverwendung geeignetes Kleidungsstück ohne 
entsprechende Zweckbestimmung abgegeben wird, etwa weil der Abgebende das 
Stück - zur Verminderung eines überschüssigen Bekleidungsbestands - schlicht 
"loswerden" werden will und es beispielsweise aus Umweltschutzgründen nicht in den 
Restabfallbehälter wirft. Schließlich führte der Rückschluss von der Art oder dem 
Erhaltungszustand eines Textilstücks auf die (unterstellte) Zweckbestimmung dazu, 
dass von der Antragstellerin jedenfalls auch Abfall gesammelt wird. Denn im Hinblick 
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auf deutlich verschlissene, offensichtlich nicht wieder oder weiter tragbare Kleidung 
und Schuhe sowie auf andere Textilien außerhalb von Bekleidung könnte von 
vornherein nicht von einer auf die Wiederverwendung gerichteten Zweckbestimmung 
ausgegangen werden. 

Was das Sortieren der Alttextilien nach der Einsammlung anbelangt, hat das 
Verwaltungsgericht darin nicht den maßgeblichen, die Abfalleigenschaft 
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Dies führt dazu, dass im Rahmen dieses vorläufigen Rechtsschutzverfahrens von einer 
offensichtlichen Rechtmäßigkeit der auf § 62 KrWG gestützten 
Sammlungsuntersagung nicht ausgegangen werden kann. 

Andererseits kann die Sammlungsuntersagung aber auch nicht als offensichtlich 
rechtswidrig angesehen werden. Das folgt für die Frage, ob § 62 KrWG als 
Ermächtigungsgrundlage für eine Sammlungsuntersagung wegen des Fehlens oder 
der (wesentlichen) Unvollständigkeit einer Anzeige nach § 18 Abs. 1 und 2 KrWG in 
Betracht kommt, schon aus dem Vorstehenden. Jedenfalls bei der in diesem 
Verfahren gebotenen und allein möglichen summarischen Prüfung kann auch nicht 
(eindeutig) festgestellt werden, dass sich im Fall einer fehlenden oder in wesentlichen 
Punkten unvollständigen Sammlungsanzeige eine auf § 62 KrWG gestützte 
Untersagungsverfügung jedenfalls als unverhältnismäßig oder ermessensfehlerhaft 
erweisen muss. 

Eine offensichtliche Rechtswidrigkeit ergibt sich weiterhin nicht daraus, dass die 
Antragstellerin meint, bei § 18 Abs. 1 KrWG handele es sich um eine bloße 
Ordnungsvorschrift und alleine eine fehlende Sammlungsanzeige könne keine 
Untersagung rechtfertigen. Zum einen hat das Verwaltungsgericht nicht nur auf die 
fehlende Anzeige abgestellt, sondern zudem zutreffend darauf hingewiesen, dass die 
Antragstellerin auch nachträglich ihrer Anzeigepflicht trotz entsprechender Anhörung 
durch die Antragsgegnerin nicht nachgekommen ist und ohne Anzeige die 
materiellen Rechtmäßigkeitsanforderungen hinsichtlich der Sammlung nicht 
überprüft werden können. Damit setzt sich die Antragstellerin im Rahmen ihrer 
Beschwerdebegründung nicht weiter auseinander. Zum anderen spricht der Umstand, 
dass - wie es bereits das Verwaltungsgericht angemerkt hat - mit einer 
Sammlungsanzeige ein materiellrechtliches "Prüfprogramm" der Behörde eröffnet 
werden soll, 

vgl. dazu OVG NRW, Beschluss vom 19. Juli 2013- 20 B 476/13 -, a. a. O., 

dagegen, § 18 Abs. 1 und 2 KrWG als bloße Ordnungsvorschrift anzusehen. 

Vgl. auch Wenzel, Aktuelle Rechtsfragen zur Anzeige gewerblicher und 
gemeinnütziger Sammlungen gemäß § 18 KrWG, AbfallR 2012, 231 (237). 

Der weiteren Auffassung der Antragstellerin, eine Untersagung im Zusammenhang 
mit einer fehlenden Sammlungsanzeige komme angesichts der bestehenden 
Bußgeldvorschriften nicht in Betracht, kann ebenfalls nicht gefolgt werden, jedenfalls 
nicht insoweit, als damit zum Ausdruck gebracht werden soll, § 62 KrWG scheide von 
vornherein als Ermächtigungsgrundlage für eine Sammlungsuntersagung aus. Dies 
kann schon aufgrund der anderen Zielrichtung des Ordnungswidrigkeitentatbestands 
des § 69 Abs. 2 Nr. 1 KrWG einerseits und der (generellen) Handlungsermächtigung 
des § 62 KrWG andererseits nicht angenommen werden. 

Die danach anzustellende, von den Erfolgsaussichten der Klage der Antragstellerin 
gegen die Untersagungsverfügung unter I. des angefochtenen Bescheids losgelöste 
Interessenabwägung fällt zulasten der Antragstellerin aus. 
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Zu ihren Gunsten ist zwar zu berücksichtigen, dass dann, wenn die Vollziehbarkeit der 
Untersagung bestätigt und der Antragstellerin damit (jedenfalls vorübergehend) ein 
Sammeln verwehrt wird, auf ihrer Seite vom Grundsatz her eine schwerwiegende und 
stark ins Gewicht fallende Rechtsbeeinträchtigung eintritt, wenn sich die Untersagung 
im Hauptsacheverfahren als rechtswidrig erweist. Denn ihre Sammlungstätigkeit 
dürfte in den Schutzbereich der Grundrechte aus Art. 12, 14 GG fallen. 

Vgl. etwa OVG NRW, Beschluss vom 19. Juli 2013- 20 B 122/13 -, juris. 

Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass sich die Antragstellerin bei einer 
Betätigung im Rahmen ihrer Grundrechte an die ansonsten geltenden Gesetze zu 
halten hat und dies hier unabhängig davon, ob und gegebenenfalls auf welcher 
Grundlage eine Sammlungsuntersagung verfügt werden kann, nicht der Fall ist, weil 
sie die nach der vorstehenden Ausführungen erforderliche Anzeige gemäß § 18 Abs. 1 
und 2 KrWG, gegebenenfalls in Verbindung mit § 72 Abs. 2 KrWG, nicht erstattet hat. 
Mit Blick darauf sind hier auf jeden Fall auch öffentliche Interessen betroffen oder 
beeinträchtigt. Diese können nicht mit dem Argument als wenig(er) gewichtig 
angesehen oder abgetan werden, bei § 18 Abs. 1 und 2 KrWG handele es sich 
lediglich um eine bloße Ordnungsvorschrift. Vielmehr dient die Sammlungsanzeige- 
wie ausgeführt - dazu, der Behörde die Prüfung zu ermöglichen, ob die gesetzlich 
normierten Anforderungen an eine gewerbliche Sammlung erfüllt sind. Davon, dass 
eine solche Prüfung hier offensichtlich entbehrlich ist, kann nicht ausgegangen 
werden. Selbst wenn man unterstellt, dass die Prüfung entgegenstehender 
überwiegender öffentlicher Interessen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Halbs. 2 KrWG 
zu vernachlässigen ist, weil die Antragsgegnerin in ihrer Funktion als 
öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger nach dem unwidersprochenen Vorbringen der 
Antragstellerin keine getrennte Sammlung von Alttextilien und -schuhen betreibt, 
verbleibt die Prüfung der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung im Sinne 
von § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Halbs. 1 KrWG, die mangels diesbezüglicher Angaben der 
Antragstellerin (vgl. insoweit § 18 Abs. 2 Nrn. 4 und 5 KrWG) nicht vorgenommen 
werden kann. Im Übrigen kann diese Prüfung nicht mit dem Argument als entbehrlich 
angesehen werden, dass es für Alttextilien einen Markt gebe, sich damit (derzeit 
hohe) Erlöse erzielen ließen und schon deshalb von einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung ausgegangen werden könne. Dabei bleibt unberücksichtigt, 
dass dies nicht auf sämtliche im Wege einer öffentlichen Containersammlung 
erfassten Gegenstände zutrifft, weil es einen gewissen Anteil sog. "Fehlwürfe" gibt, 
hinsichtlich derer eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung ebenfalls 
gewährleistet sein muss. Entsprechendes gilt für nicht wiederverwendbare, d. h. nicht 
wieder oder weiter tragbare Bekleidung und Schuhe sowie sonstige Alttextilien. 

Mit Blick darauf kann ein überwiegendes Interesse der Antragstellerin, ihre Sammlung 
(vorübergehend) fortzusetzen, auch in Ansehung ihrer vom Grundsatz her 
grundrechtlich geschützten Betätigung nicht angenommen werden. Dabei ist zudem 
zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Folgen einer hier anzunehmenden 
vorübergehenden Sammlungsunterbrechung sich in Grenzen halten dürften. 
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Ausgehend davon, dass sich die Antragstellerin ordnungsgemäß die 
Verfügungsbefugnis hinsichtlich der für die Aufstellung ihrer Sammelcontainer 
genutzten Flächen gesichert hat, dürften ihr keine Standorte für den Fall verloren 
gehen, dass sie ihre Container (unterstellt) vorübergehend von den Flächen entfernen 
muss. Dementsprechend besteht die tatsächliche Beeinträchtigung in 
(vorübergehenden) Einnahmeverlusten, zu deren Höhe die Antragstellerin jedoch 
nichts Konkretes vorgetragen hat. 

Unter dem Gesichtspunkt der Beeinträchtigung oder Belastung der Antragstellerin ist 
ferner zu berücksichtigen, dass die Angelegenheit für sie im Fall der 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage bis zur Entscheidung in 
der Hauptsache voraussichtlich nicht "erledigt" wäre. Angesichts der durch § 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 KrWG vorgeschriebenen oder veranlassten Prüfung wäre die 
Antragsgegnerin unabhängig von der noch ausstehenden Hauptsacheentscheidung 
hinsichtlich der Untersagungsverfügung gehalten, sich die für die Prüfung gemäß 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG erforderlichen Angaben auf einem anderen als dem an 
sich gesetzlich vorgesehenen Weg - das ist die vom Sammler zu erstattende Anzeige 
- zu verschaffen, indem sie gegen die ohne Anzeige sammelnde Antragstellerin durch 
die Festsetzung eines Bußgelds (vgl. § 69 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 KrWG) Druck ausübt 
und/oder sie mittels auf § 62 KrWG gestützter, gegebenenfalls zwangsgeldbewehrter 
Ordnungsverfügung zur Erstattung der Anzeige auffordert. Dies bedeutete zum einen 
einen erheblichen Verwaltungsaufwand und führte zum anderen jedenfalls im Fall der 
Verhängung eines Bußgelds ebenfalls zu einer finanziellen Belastung der 
Antragstellerin. 

Zu deren Lasten kommt ferner die bereits vom Verwaltungsgericht betonte 
Nachahmungsgefahr zum Tragen. Zwar weist die Antragstellerin diesbezüglich 
zutreffend darauf hin, dass unmittelbar von den von ihr aufgestellten 
Sammelcontainern keine Nachahmungsgefahr ausgeht, weil ihnen nicht anzusehen 
ist, ob eine Anzeige erstattet wurde oder nicht. Eine Nachahmungsgefahr leitet sich 
jedoch daraus ab, dass im (unterstellten) Fall des Bekanntwerdens der 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung dies in Sammlerkreisen als Signal 
dahingehend verstanden werden könnte, eine Sammlung könne auch ohne Anzeige 
begonnen und trotz fehlender Anzeige weitergeführt werden, weil eine Untersagung 
oder Einstellung der Sammlung nicht zu befürchten sei. 

Unter Abwägung aller Gesichtspunkte ist es, wie es bereits das Verwaltungsgericht 
ausgeführt hat, daher eher der Antragstellerin zuzumuten, ihre Sammlung 
vorübergehend zu unterbrechen, als der Antragsgegnerin, weiterhin (vorübergehend) 
auf die vorgeschriebene Prüfung jedenfalls gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Halbs. 1 
KrWG verzichten zu müssen. Dies gilt umso mehr, als es die Antragstellerin selbst in 
der Hand hat, der Untersagungsverfügung durch Erstattung der erforderlichen 
Anzeige die Grundlage zu entziehen. Größerer Aufwand ist damit nicht verbunden, 
weil § 18 Abs. 2 KrWG zwar Angaben und Darlegungen verlangt, Nachweise dagegen 
nicht gefordert werden. 
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Erfolg hat die Beschwerde dagegen im Hinblick auf die Zwangsgeldandrohung unter 
III. des angefochtenen Bescheids, weil sich die Androhung als offensichtlich 
rechtswidrig, nämlich unverhältnismäßig erweist. Dies ergibt sich daraus, dass das 
angedrohte Zwangsgeld von 2.500,00 €, wie ausdrücklich in dem angefochtenen 
Bescheid angeordnet, für jeden Tag der Zuwiderhandlung gilt und darüber hinaus, da 
sich die Androhung ebenfalls ausdrücklich auch auf die nicht vollständige Befolgung 
der Untersagung unter I. des Bescheids bezieht, in voller Höhe selbst dann "fällig" 
wird, wenn die Antragstellerin auch nur mit einem Container weitersammelt. Mit Blick 
auf diese Fallkonstellation erweist sich die Androhung auch oder gerade unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen des Betroffenen an der 
Nichtbefolgung der Untersagungsverfügung (vgl. § 60 Abs. 1 Satz 2 VwVG NRW) als 
unangemessen. Denn ein Zwangsgeld von 2.500,00 € pro Tag bei einem 
Sammelcontainer liegt offensichtlich so weit von dem Umsatz entfernt, der mit einem 
einzelnen Sammelcontainer täglich erzielt werden kann, dass hier eine 
Unverhältnismäßigkeit auf der Hand liegt. 

Vgl. in diesem Sinn auch schon VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 26. Juni 2013 - 9 L 
337/13 -. 

Dass die Antragsgegnerin möglicherweise hinsichtlich der zuvor behandelten 
Fallkonstellation keine (besondere) Regelungsintention hatte, ist unerheblich, weil 
eine Verhältnismäßigkeit der Androhung nur dann angenommen werden kann, wenn 
sie sich in jedem (einzelnen) in Betracht kommenden Anwendungsfall als angemessen 
erweist, was hier - wie zuvor dargestellt - nicht der Fall ist, wenn die Antragstellerin 
gegebenenfalls - entgegen der Untersagungsverfügung - lediglich mit einem 
Container weitersammelt. Angesichts dieser wirtschaftlichen Gegebenheiten kann 
eine Verhältnismäßigkeit nicht allein deshalb angenommen werden, weil das pro Tag 
angedrohte Zwangsgeld am unteren Rand der in § 60 Abs. 1 Satz 1 VwVG NRW 
genannten Spanne liegt. Der von der Antragsgegnerin gegebenenfalls anzustellende 
Ermittlungsaufwand zur Feststellung möglicher Zuwiderhandlungen gegen die 
Untersagungsverfügung dürfte mit Blick auf § 58 Abs. 1 und 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 
VwVG NRW bereits vom Ansatz her kein tauglicher Gesichtspunkt zur Bemessung der 
Höhe des Zwangsgeldes darstellen und vermag dementsprechend ebenfalls nicht die 
Annahme der Verhältnismäßigkeit zu begründen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

Die Streitwertentscheidung beruht auf § 63 Abs. 3 Satz 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 1 
GKG. Da die verfügte Sammlungsuntersagung einer partiellen Gewerbeuntersagung 
gleichkommt, erscheint eine Orientierung an der Nr. 54.2.1 des Streitwertkatalogs für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit als interessengerecht. Der danach entscheidende 
Jahresgewinn ist mangels diesbezüglicher Angaben der Antragstellerin zu schätzen, 
was angesichts der Mitteilung der Antragstellerin, dass im Gebiet der 
Antragsgegnerin 26 Sammelcontainer stehen, auch sachgerecht möglich ist. 
Ausgehend von einer jährlichen Sammelmenge pro Container von 10 t und einem 
erzielbaren Erlös pro Tonne Alttextilien von 400,00 €, wie er in zahlreichen 
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anhängigen Beschwerdeverfahren betreffend die Untersagung von 
Alttextiliensammlungen genannt wird, 

siehe auch OVG NRW, Beschluss vom 21. August 2013 - 11 E 645/13 -, juris, 

sowie einer - ebenfalls geschätzten - Gewinnmarge von 50 % ergibt sich ein 
Jahresgewinn von 52.000,00 €, der im Hinblick auf die Vorläufigkeit dieses 
Rechtsschutzverfahrens zu halbieren ist. Die Zwangsgeldandrohung bleibt nach Nr. 
1.7.2 Satz 1 des Streitwertkatalogs außer Betracht. Dementsprechend ist auch die 
erstinstanzliche Festsetzung zu ändern. 

Permalink: https://openjur.de/u/670707.html (https://oj.is/670707) 
 


